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 Veröffentlicht am 03.05.1965

Norm

StPO §359

Rechtssatz

Im wiederaufgenommenen Verfahren ist zwar im Urteil die Bezugnahme auf Beweisergebnisse des früheren

Verfahrens unzulässig, nicht aber die Bezugnahme auf die Begründung früherer Entscheidungen in dieser Sache

zwecks Vermeidung überflüssiger Wiederholungen.
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